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7. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Fraktion der CDU und der Parlamentarischen Grup-
pe der FDP

Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Schulgeset-
zes - Gute Bildung und Stärkung der Elternrechte

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Thüringer Bildungssystem zählt seit Jahrzehnten zu den leistungsfä-
higsten und schülerorientiertesten Bildungssystemen der Bundesrepub-
lik. Hoher pädagogischer Anspruch und große pädagogische Kompetenz 
zielen auf eine bedarfsgerechte Beschulung der Thüringer Schülerinnen 
und Schüler. Ein wertschätzendes Miteinander von Pädagogen, Schü-
lern, Eltern, Schulträgern und Schulaufsicht sind der Grundstein für ge-
lingende Bildung im Sinne der Erziehung zum mündigen Bürger. Mit der 
Novelle zum Thüringer Schulgesetz in den Jahren 2019 bis 2021 wurden 
verschiedene Änderungen im Bildungswesen vorgenommen, um den 
Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Einige dieser Änderun-
gen, gerade im Zusammenhang mit dem Schulbesuch behinderter Kin-
der, erweisen sich in der praktischen Umsetzung als wenig zielführend. 
Das Vorantreiben der Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf ohne die notwendige zusätzliche Schaffung der personel-
len, sächlichen und räumlichen Bedingungen vor Ort, hat an den Schu-
len zu Verunsicherung geführt und das in einer Zeit, in der die Thürin-
ger Schulen einen immensen Lehrermangel und Unterrichtsausfall zu 
bewältigen haben. Darüber hinaus wird das freie Schulwahlrecht der El-
tern gerade im Zusammenhang mit dem Schulbesuch behinderter Kin-
der thüringenweit unterschiedlich berücksichtigt. Auch das schafft Ver-
unsicherung und öffnet die Tür für Willkür bei der Frage, welche Schule 
ein Kind besucht.

Das im Schulgesetz verankerte Prinzip, grundsätzlich alle Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gemein-
samen Unterricht zu unterrichten, darf nicht zu Lasten des freien Schul-
wahlrechts der Eltern gehen und muss vor allem sicherstellen, dass alle 
Kinder entsprechend ihrer Talente und Fähigkeiten gefördert und gefor-
dert werden. Das Ziel ist also nicht, alle Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam zu beschulen, sondern allen Schülerinnen und Schülern alle 
Bildungschancen zu eröffnen, und sie zu ermutigen diese zu ergreifen. 
Dazu gehört dann aber auch, die entsprechenden Ressourcen zur Ver-
fügung zu stellen, um dieses Ziel zu erreichen.

Schon kurze Zeit nach Inkrafttreten wird deutlich, dass durch die Än-
derungen des Schulgesetzes nicht die Chancen aller Schülerinnen und 
Schüler erhöht werden. Stattdessen wird vermehrt Unmut unter den 



2

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/5371
Betroffenen hervorgerufen. Hiervon zeugen die praktischen Erfahrun-
gen der Kinder und Eltern vor allem im Feststellungsverfahren und bei 
der Schulwahl, aber auch der Lehrerinnen und Lehrer im täglichen Ar-
beiten. Hier soll der vorliegende Gesetzentwurf entgegenwirken, damit 
nicht gerade diejenigen auf der Strecke bleiben, die besonders viel in-
dividuelle Unterstützung benötigen.

B. Lösung

Das Recht über die Bildung und Erziehung der eigenen Kinder zu ent-
scheiden, ist ein grundlegender Wert demokratischer Gesellschaften. 
Dieser kann weder direkt noch indirekt eingeschränkt werden. Staatli-
che und in freier Trägerschaft befindliche Bildungseinrichtungen beglei-
ten und beraten die Familien in Bildungs- und Erziehungsfragen. Die 
Entscheidung über den Lernort des Kindes muss vor allem im Falle von 
sonderpädagogischen Förderbedarfen bei den Eltern liegen.

Vorliegender Gesetzentwurf verankert das Recht der Eltern zur Wahl der 
Schule auch für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf unmiss-
verständlicher, damit der Umgang im Rahmen der Schulwahl thüringen-
weit einheitlich gehandhabt wird. Darüber hinaus drängt der Gesetzent-
wurf stärker darauf, die sächlichen und personellen Voraussetzungen 
an Schulen für den gemeinsamen Unterricht zu schaffen, bevor Kinder 
mit dem entsprechenden Bedarf die Schule besuchen. Damit jedes Kind 
seinen eigenen Fähigkeiten entsprechend unterrichtet werden kann, 
müssen sowohl die allgemein bildenden Schulen als auch die Förder-
schulen entsprechend ausgestattet sein. Dazu gehört auch, dass För-
derschulen nicht zu reinen Beratungszentren werden, in denen kein Un-
terricht stattfindet. Viel zu wertvoll ist die Arbeit der Pädagoginnen und 
Pädagogen für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die besondere Auf-
merksamkeit benötigen. In dem Zusammenhang werden Aufgabenfel-
der der Pädagoginnen und Pädagogen im Förderbereich definiert und 
es wird festgeschrieben, dass die Feststellungsverfahren über den Mo-
bilen Sonderpädagogischen Dienst von Förderpädagogen aus der Pra-
xis umgesetzt werden, also jenen, die auch an den Förderschulen päd-
agogisch im Einsatz sind.

Dem Ansatz der Förderung und Forderung im Bildungswesen folgend 
wird im Gesetzentwurf die Versetzungsentscheidung in jedem Schuljahr 
ermöglicht. Ausnahmen davon stehen im Zusammenhang mit jahrgangs-
übergreifenden Unterrichtskonzepten. Für die Rückstufung der Kinder 
zum Schuleintritt soll die Aussicht auf eine erfolgreiche Unterrichtsteil-
nahme ausschlaggebend sein. Außerdem wird den Schulen wieder die 
Entscheidung überlassen, Differenzierung nach Abschlussziel auch über 
Klassenbildung vorzunehmen.

C. Alternativen

Beibehaltung der aktuellen Rechtslage mit der Folge, dass die spezifi-
sche und individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler weiterhin 
an personellen, sächlichen und räumlichen Voraussetzungen scheitert.

D. Kosten

Die Änderungen verursachen keine Kosten, die über die sowieso er-
forderlichen Kosten zur angemessenen Ausstattung der Schulstandor-
te hinausgehen.
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Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Schulgesetzes - 
Gute Bildung und Stärkung der Elternrechte

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Schulgesetz in der Fassung vom 30. April 
2003 (GVBI. S. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
5. Mai 2021 (GVBI. S. 215), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 2 erhalten die Sätze 2 und 3 folgende Fas-
sung:

"Die Schulen haben den Auftrag, Schüler mit und ohne 
Förderbedarf entsprechend ihrer individuellen Fähig-
keiten zu fördern und zu fordern. Dabei ist dafür zu 
sorgen, dass entsprechende Gelingensbedingungen 
für alle Schülerinnen und Schüler geschaffen werden."

2. § 4 Abs. 11 erhält folgende Fassung:

"(11) Die Förderschule bietet einen dem jeweiligen son-
derpädagogischen Förderbedarf entsprechenden Un-
terricht für Kinder und Jugendliche, für die an den ande-
ren allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen 
keine ausreichenden Fördermöglichkeiten vorgehalten 
werden können. Die Schüler können entsprechend ih-
rer Befähigung und Leistung den Hauptschulabschluss, 
den Qualifizierenden Hauptschulabschluss sowie den 
Realschulabschluss erwerben; Absatz 3 Satz 2 bis 4 
gilt entsprechend. Die Förderschule bietet darüber hi-
naus sonderpädagogische Beratung und Förderung in 
den allgemeinen Schulen an."

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) In den Klassenstufen 5 und 6 der Regelschule 
wird der Unterricht von den Schülern in allen Fä-
chern gemeinsam besucht. Nach dieser Phase der 
Orientierung beginnt ab Klassenstufe 7 eine Diffe-
renzierung. Hierzu werden Kurse eingerichtet, wo-
bei Kurs I der Anspruchsebene der Hauptschule 
und Kurs II der Anspruchsebene der Realschule 
entspricht. Es können auch auf den Hauptschulab-
schluss oder auf den Realschulabschluss bezoge-
ne Klassen geführt werden; die Entscheidung trifft 
die Schulkonferenz in Abstimmung mit dem Schul-
träger. Der Unterricht kann klassenstufenübergrei-
fend, klassen- oder kursübergreifend und fächer-
übergreifend organisiert werden."

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte "Kurs I und 
Kurs II" durch die Worte "Kursen oder Klassen, die 
den Erwerb des Hauptschulabschlusses oder des 
Realschulabschlusses vorbereiten," ersetzt.

4. § 7 a Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:

"Regionale Förderzentren können einen oder mehre-
re Förderschwerpunkte führen und nach Maßgabe von 
§ 4 Abs. 11 mit den ihnen in einem Netzwerkbereich 
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zugeordneten allgemeinen Schulen (Netzwerkschulen) 
zusammenarbeiten."

5. § 8 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Gemeinsamer Unterricht findet nach Maßgabe 
der vorhandenen oder mit vertretbarem Aufwand 
bis spätestens zur Einschulung zu schaffenden 
personellen, sächlichen und räumlichen Voraus-
setzungen in den allgemeinen Schulen in enger 
Zusammenarbeit mit den Lehrern und Sonderpä-
dagogischen Fachkräften der Förderschule sowie 
den Mobilen Sonderpädagogischen Diensten der 
Förderschulen statt."

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Auf der Grundlage des sonderpädagogischen 
Gutachtens und nach Anhörung der Erziehungsbe-
rechtigten sowie unter Berücksichtigung der vorhan-
denen oder mit vertretbarem Aufwand bis spätes-
tens zur Einschulung zu schaffenden personellen, 
sächlichen und räumlichen Voraussetzungen emp-
fiehlt das zuständige Schulamt im Benehmen mit 
dem Schulträger für den Schüler den nächstgelege-
nen geeigneten Lernort. Hierzu kann die am Schul-
amt installierte Steuergruppe, welche über das Vor-
liegen der notwendigen Voraussetzungen nach 
Satz 1 berät, einbezogen werden. Entsprechend 
§ 3 Abs. 1 liegt die Entscheidung über den Lern-
ort des Schülers im gemeinsamen Unterricht oder 
der Förderschule bei den Erziehungsberechtigten."

6. § 15 a Abs. 6 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

"2. Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, 
für die diese Schule nach § 8 a Abs. 3 festgelegt 
wurde,"

7. § 18 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Ein schulpflichtiges Kind kann auf Antrag der El-
tern für die Dauer eines Schuljahres vom Besuch der 
Klassenstufe 1 der Grundschule zurückgestellt wer-
den, insbesondere, wenn aufgrund der Entwicklung 
des Kindes zu erwarten ist, dass es nicht mit Erfolg am 
Unterricht teilnehmen kann. Der Antrag kann erst nach 
der schulärztlichen Untersuchung und nach Beratung 
durch die Schule gestellt werden. Die Zurückstellung 
erfolgt durch den Schulleiter und darf nicht wiederholt 
werden. Die Zeit der Zurückstellung wird nicht auf die 
Dauer der Schulpflicht angerechnet."

8. § 34 Abs. 4a erhält folgende Fassung:

"(4a) Die Lehrer für Förderpädagogik und die son-
derpädagogischen Fachkräfte sind für die Förder-
schule oder die allgemeine Schule im gemeinsamen 
Unterricht tätig. Sie erfüllen Aufgaben der sonderpäd-
agogischen Förderung und Beratung an allgemeinen 
Schulen sowie der Prävention sonderpädagogischen 
Förderbedarfs, insbesondere in der Schuleingangs-
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phase der Grundschulen und Gemeinschaftsschulen. 
Lehrer für Förderpädagogik unterrichten an der Förder-
schule und unterstützen im gemeinsamen Unterricht in 
der allgemein bildenden Schule. Sonderpädagogische 
Fachkräfte sind in erster Linie für die Planung, Durch-
führung und Auswertung sonderpädagogischer Förder-
maßnahmen verantwortlich. Sie erbringen in Erfüllung 
ihres pädagogischen Auftrags Teile der Grundpflege. 
Sie wirken im Ganztagsförderbereich an der Förder-
schule eigenständig mit. Eigenständiger Unterricht in-
nerhalb der Pflichtstunden wird durch sonderpädago-
gische Fachkräfte nur in besonderen Ausnahmefällen 
erteilt. Er kann auf Antrag des Schulleiters vom zustän-
digen Schulamt für die Dauer eines Schuljahres befris-
tet genehmigt werden."

9. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Zur Durchführung des Feststellungsverfahrens 
nach § 8 a Abs. 2 werden Lehrer für Förderpäda-
gogik neben ihrer Unterrichtstätigkeit im Rahmen 
eines Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes der 
Staatlichen Schulämter tätig."

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Das Nähere zur Qualifikation für die Tätigkeit 
im Mobilen Sonderpädagogischen Dienst sowie zu 
dessen Aufgabenerfüllung und Organisation wird 
durch Rechtsverordnung des für das Schulwesen 
zuständigen Ministeriums im Benehmen mit dem 
für das Schulwesen zuständigen Landtagsaus-
schuss geregelt."

10. § 49 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) In die nächsthöhere Klassenstufe werden die Schü-
ler versetzt, die während des laufenden Schuljahres 
die erforderlichen Leistungsnachweise erbracht und 
dabei den Anforderungen genügt haben. In der Schul-
eingangsphase kann bei jahrgangsübergreifendem 
Unterrichtskonzept auf eine Versetzung oder auf die 
Versetzungswirksamkeit einzelner Fächer verzichtet 
werden. Im Übrigen kann ein Schüler bei Vorliegen be-
sonderer Gründe, wie Wechsel der Schule während des 
Schuljahres oder längerer Krankheit, versetzt werden, 
wenn dies bei Würdigung seines Leistungswillens ge-
rechtfertigt erscheint und eine erfolgreiche Mitarbeit in 
der nächsthöheren Klassenstufe erwartet werden kann; 
über die Versetzung oder Nichtversetzung entscheidet 
die Klassenkonferenz. Näheres wird durch Rechtsver-
ordnung des für das Schulwesen zuständigen Ministe-
riums im Benehmen mit dem für das Schulwesen zu-
ständigen Landtagsausschuss geregelt."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Mit den Änderungen zum Thüringer Schulgesetz wurde in den Jahren 
2019 bis 2021 die Thüringer Schullandschaft verändert. Das Vorantrei-
ben der Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
ohne die notwendige zusätzliche Schaffung der personellen, sächlichen 
und räumlichen Bedingungen vor Ort, hat an den Schulen zu Verunsi-
cherung geführt. Das im geänderten Schulgesetz verankerte Prinzip, 
grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht zu unterrichten, geht zu Las-
ten eines echten Elternwahlrechts und den Bildungschancen der betrof-
fenen Schülerinnen und Schüler. Damit jedes Kind seinen eigenen Fä-
higkeiten entsprechend unterrichtet werden kann, müssen sowohl die 
allgemein bildenden Schulen als auch die Förderschulen entsprechend 
ausgestattet sein.

Aus diesem Grund soll das Thüringer Schulgesetz durch den vorliegen-
den Gesetzentwurf geändert werden.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 (§ 2)

Eine optimale und am Menschen orientierte Bildung kann nicht gegen, 
sondern nur mit der gesamten Schulfamilie geschehen. Inklusion ist nie-
mals voraussetzungsfrei. Sie setzt die Schaffung und Berücksichtigung 
entsprechender Rahmenbedingungen voraus. Der gemeinsame Unter-
richt kann nicht gesetzlich Schülern, Lehrern und Eltern verordnet wer-
den. Vielmehr ist er ein politisches und pädagogisches Ziel unter Beach-
tung der vorhandenen Ressourcen. Wenn diese es zulassen und das 
Einverständnis der Eltern des betroffenen Kindes vorliegt, wird der ge-
meinsame Unterricht empfohlen. Andernfalls ist der Besuch einer För-
derschule beziehungsweise eines Förderzentrums zu ermöglichen, um 
individuell optimale Gelingensbedingungen zu schaffen.

Zu Nummer 2 (§ 4)

Die Zusammenführung des Thüringer Schulgesetzes mit dem Thürin-
ger Förderschulgesetz verlangt eine Definition der Aufgaben der För-
derschule mit dem Ziel der bestmöglichen individuellen Förderung der 
Schülerinnen und Schüler. Für eine erfolgreiche Bildung in Förderschulen 
müssen die personellen, sächlichen und räumlichen Voraussetzungen 
vorhanden sein. Dies gilt ebenso für die mobilen sonderpädagogischen 
Dienste. Damit eine wohnortnahe, optimale Betreuung und Förderung 
betroffener Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden kann, sind 
die entsprechenden notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Zu Nummer 3 (§ 6)

Zu Buchstabe a

Die Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Entscheidung der Klassen- 
und Kursbildung an Regelschulen soll wieder ermöglicht werden. Die je-
weilige Schulleitung und Schulkonferenz kann am besten einschätzen, 
welche Art der Unterrichtsorganisation am sinnvollsten für den eigenen 
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Schulstandort, die Schülerschaft und das Lehrerkollegium ist und im Ein-
klang mit dem jeweiligen Schulleitbild steht.

Zu Nummer 4 (§ 7 a)

Das Ziel einer bestmöglichen schulischen Bildung für alle verlangt Re-
gelungen mit dem Ziel der bestmöglichen individuellen Förderung der 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf an der Schulart Förderschu-
le. Mit der Einfügung "nach Maßgabe von § 4 Abs. 11" soll entsprechend 
klargestellt werden, dass der Unterricht an Förderschulen dem jeweili-
gen sonderpädagogischen Bedarf der Schüler gerecht wird.

Zu Nummer 5 (§ 8 a)

Zu Buchstabe a

Gelingender Gemeinsamer Unterricht ist niemals voraussetzungslos 
möglich. Er verlangt für eine erfolgreiche Bildung der Kinder und Ju-
gendlichen spezifische personelle, sächliche und räumliche Angebote. 
Dies muss sichergestellt sein und bezieht sich besonders auf die Ko-
operation der allgemein bildenden Schulen mit den Sonderpädagogi-
schen Fachkräften der Förderschule und den Mobilen Sonderpädago-
gischen Diensten.

Zu Buchstabe b

Ein Mehr an Gemeinsamen Unterricht bedarf des behutsamen und 
schrittweisen Vorgehens: Das Wohl aller Kinder muss vorn anstehen, 
der Elternwille muss Beachtung finden und die pädagogischen, wie or-
ganisatorischen Bedingungen vor Ort müssen vorhanden sein. Dies 
muss sichergestellt sein. Die aktuelle Formulierung legt nahe, dass un-
abhängig vom Elternwille, das staatliche Schulamt über die Schulwahl 
entscheidet. Die Änderung soll Rechtsklarheit schaffen. Dass die end-
gültige Entscheidung über den Lernort bei den Erziehungsberechtigten 
liegt, soll sicherstellen, dass die individuell beste Lösung für das betrof-
fene Kind getroffen wird und zwar durch die Person beziehungsweise 
die Personen, die das Kind und seine Bedürfnisse am besten kennen.

Zu Nummer 6 (§ 15 a)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 8 a Abs. 3.

Zu Nummer 7 (§ 18)

Die durch das Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwe-
sens erfolgte Änderung erhöht die Hürden für die Zurückstellung vom 
Schulbesuch. Dabei sind es nicht nur medizinische Indikationen, die eine 
spätere Beschulung ratsam machen. Das Elternrecht soll auch an die-
ser Stelle gestärkt und Rechtsklarheit geschaffen werden. Kinder ent-
wickeln sich unterschiedlich schnell, ohne dass hierfür zwingend eine 
medizinische Indikation vorliegen muss. Die engsten Bezugspersonen 
kennen das jeweilige Kind genau und können besser als außenstehen-
de Personen einschätzen, ob es bereits in der Lage ist, die vielfältigen 
Anforderungen des Schulalltags zu meistern oder nicht. Denn in diesem 
Punkt sollte nicht nur die objektive Bewertung von Kriterien und eine Mo-
mentaufnahme im Vordergrund stehen.
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Zu Nummer 8 (§ 34)

Die Änderung soll sicherstellen, dass die Tätigkeit im Mobilen Sonder-
pädagogischen Dienst im Rahmen der Aufgaben von Lehrerinnen und 
Lehrern für Förderpädagogik neben der Unterrichtstätigkeit Berücksich-
tigung findet und ein vollständiger Abzug der Lehrkräfte aus dem Schul-
betrieb in die Verwaltung verhindert wird. Die Arbeit am Kind beziehungs-
weise mit dem Kind muss im Vordergrund stehen.

Zu Nummer 9 (§ 36)

Die inhaltlichen Änderungen dienen der Klarstellung und Definierung 
des Tätigkeitsprofils sowie der konkreten Aufgaben der Mobilen Son-
derpädagogischen Dienste. Diese verfügen über eine besondere Ex-
pertise und sollten nicht zu Tätigkeiten herangezogen werden, die nicht 
in ihren Aufgabenbereich fallen.

Zu Nummer 10 (§ 49)

Mit der Wiederherstellung eines gesetzlichen Rahmens zu regelmäßi-
ger Versetzungsentscheidung soll dem grundlegenden Bildungsziel des 
Förderns und Forderns entsprochen werden. Darüber hinaus wird auf 
die Erfahrung von Lehrkräften aller Schularten reagiert, die in der feh-
lenden Versetzungsentscheidung für einige Schülerinnen und Schüler 
einen Nachteil für deren Bildungsentwicklung sehen. Ausnahmen kön-
nen im Rahmen von jahrgangsübergreifenden Unterrichtskonzepten gel-
ten. Bei Schulen ohne Jahrgangsmischung soll so zeitnah wie möglich 
über ein längeres Verweilen von Schülerinnen und Schülern mit erhöh-
tem Förderbedarf in der Schuleingangsphase entschieden werden kön-
nen. Wenn diese Entscheidung erst am Ende des 2. Schuljahres erfolgt, 
wird wertvolle Zeit für die optimale individuelle Förderung des betroffe-
nen Kindes verschwendet.

Zu Artikel 2

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Artikels 1.

Für die Fraktion  
der CDU:

Für die Parlamentarische 
Gruppe der FDP:

Bühl Montag
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